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Offenes Verfahren 
KVS-BVV-2025-1 
Durchführung von Fahrdienstleistungen mit medizinischer und administrativer Assistenz im Rah- 
men des ärztlichen Bereitschaftsdienstes der KV Sachsen im Freistaat Sachsen 

Bieterfragen vom 19.02.2025 und 20.02.2025 
1. Hinweis zu den Vergabeunterlagen 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

aufgrund eingegangener Nachfragen erhalten Sie die beigefügten Erläuterungen/Hinweise für die Erstel-
lung des Angebotes: 

1. Frage: 
„Nach § 5 (1) Preisgleitklausel (bzw. Leistungskatalog Ziffer 2.4.) für die Personalkosten wird auf 
den monatlichen Index verwiesen. Das bedeutet, dass die zurückliegenden 12 Monate monatlich 
im Index ausgewiesen sind. Auf welcher Basis wird dann die Höhe der Preisanpassung für die zu-
künftigen 12 Monate Anpassungsbindung gebildet (Jahresdurchschnitt)?" 

Antwort: 

Die Basis bildet die Veränderung des Monatswertes der Antragstellung zum Votjah-
resmonat. 

2. Frage: 
„In § 3 (2) des Durchführungsvertrages (bzw. Leistungskatalog Ziffer 2.1.) beinhalten besondere 
Anpassungstatbestände bis hin zur Auflösung des Vertrages. Soll die Auflösung dann geltend, 
wenn es keine Einigung gibt oder eine Seite eine Anpassung ablehnt und ist mit Auflösung ge-
meint, dass der Auftragnehmer keine Entschädigung erhält?" 
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Antwort: 

Die Auflösung erfolgt, sofern keine Einigung erzielt werden kann, welche die Fortführung 
des Vertrages erlaubt. Die Auflösung kann sowohl in Form einer ordentlichen Kündigung 
zu den in Anlage 1, Nr. 2.2. aufgeführten Daten als auch als außerordentliche Kündigung 
aus wichtigem Grund erfolgen. 

3. Frage: 
„Alle Lose: Wird die gesamte Bereitschaftzeit vergütet oder nur die Einsätze?" 

Antwort:  

Die Vergütung bezieht sich auf die Bereitschaftsdienstzeit gemäß Festlegung in Ziffer 2.7. 
des Leistungskataloges. 

Mit freundlichen Grüßen 

. nc,ur 
Gina-Maria Murr 
Sachbearbeiterin Zentrale Beschaffung/Vergabe 
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